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Bundesministerium flr Finanzen
Zollamter
Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

GK-0420, Arbeitsrichtlinie Kraftfahrlinienverkehr

Die Arbeitsrichtlinie Kraftfahrlinienverkehr (GK-0420) stellt einen Auslegungsbehelf zu den
von den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen des
Kraftfahrliniengesetzes dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt

wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium fiir Finanzen, 1. Marz 2007
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0. Einfilhrung

0.1. Rechtsgrundiagen

Die im grenziiberschreitenden Kraftfahrlinienverkehr mit in Osterreich, in EU oder in EWR-
Staaten oder in Drittstaaten zugelassenen Kraftfahrzeugen zu kontrollierenden Rechtsvor-
schriften sind

1. das Bundesgesetz Uiber die linienmaBige Beférderung von Personen mit Kraftfahrzeugen
(Kraftfahrliniengesetz - KflG), BGBI. I Nr. 203/1999;

2. die Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates zur Einflihrung gemeinsamer Regeln fur den
grenziberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABI. EG Nr. L 74 vom
20.3.1992 S. 1;

3. die Verordnung (EG) Nr. 12/98 des Rates liber die Bedingungen fiir die Zulassung von
Verkehrsunternehmen zum Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaates, in dem
sie nicht ansassig sind, ABl. EG Nr. L 4 vom 8.1.1998 S. 10;

4. die Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission mit Durchfiihrungsvorschriften zu den
Verordnungen (EWG) Nr. 684/92 und (EG) Nr. 12/98 des Rates hinsichtlich der Beférde-
rungsdokumente fiir den Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABI. EG Nr. L 268 vom
3.10.1998 S. 10;

5. das Abkommen zwischen der Europaischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft liber den Giiter- und Personenverkehr auf Schiene und StraBe, ABl. EG Nr.
L 114 vom 30.04.2002 S. 91.

1. EU/EWR-Bereich, Schweiz

Die nachstehenden Regelungen fiir die grenziiberschreitende Personenbeférderung und Ka-
botagebefdrderung, die von im EU/EWR-Raum oder in der Schweiz niedergelassenen Perso-
nenverkehrsunternehmern durchgefiihrt werden, gelten fiir Verkehrsdienste, deren Endhal-
testellen auf dem Staatsgebiet von Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder des EWR
oder der Schweiz liegen.

Der EU/EWR-Bereich umfasst folgende Lander:
* Belgien

» Bulgarien
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=  Deutschland

=  Ddanemark

= Estland

=  Finnland

= Frankreich

= Griechenland

=  GroBbritannien

» Irland
» Island
= [talien
» Lettland

» Liechtenstein
= Litauen

» Luxemburg
» Malta

* Niederlande
= Norwegen

= Osterreich

*= Polen

* Portugal

= Rumanien

= Schweden

» Slowakei

» Slowenien

= Spanien
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= Tschechien
= Ungarn

= Zypern.

1.1. Begriffsbestimmungen

1.1.1. Linienverkehr

(1) Als Linienverkehr gilt die regelmaBige Beférderung von Fahrgdsten auf einer bestimmten
Verkehrsverbindung, wobei Fahrgaste an vorher festgelegten Haltestellen aufgenommen o-
der abgesetzt werden kdnnen. Der Linienverkehr ist ungeachtet einer etwaigen Buchungs-
pflicht fur jedermann zuganglich.

(2) Als Linienverkehr gilt unabhangig davon, wer Veranstalter der Fahrten ist, auch die re-
gelmaBige Beférderung bestimmter Gruppen von Fahrgasten, unter Ausschluss anderer
Fahrgaste, auf einer bestimmten Verkehrsverbindung, wobei die Fahrgaste an vorher festge-
legten Haltestellen aufgenommen oder abgesetzt werden. Solche Verkehrsdienste werden als
~Sonderformen des Linienverkehrs" bezeichnet. Zu den Sonderformen des Linienverkehrs

zahlen insbesondere:
a) die Beférderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und Arbeitsstatte;
b) die Beférderung von Schiilern und Studenten zwischen Wohnort und Lehranstalt;

c) die Beférderung von Angehorigen der Streitkrafte und ihren Familien zwischen Herkunfts-

land und Stationierungsort.

Die RegelmaBigkeit der Sonderformen des Linienverkehrs wird nicht dadurch berlhrt, dass

der Ablauf der Fahrten wechselnden Bedtirfnissen der Nutzer angepasst wird.
1.1.2. Linienfahrzeuge

(1) Als Linienfahrzeuge gelten

a) Omnibusse,

b) Omnibusanhanger und

c) Gelenkkraftfahrzeuge,

die nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet sind, mehr als neun Personen — einschlieB3-

lich des Fahrers — zu befordern.
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1.1.3. Fahrausweispflicht

(1) Fahrgaste, die einen Kraftfahrlinienverkehr — mit Ausnahme der Sonderformen des Lini-
enverkehrs — benitzen, missen wahrend der gesamten Fahrt einen Einzel- oder Sammel-

fahrausweis mit sich fiihren, der folgende Angaben enthalt:

* den Abfahrts- und Zielort sowie gegebenenfalls die Riickfahrt,
» die Glltigkeitsdauer des Fahrausweises sowie

* den Beférderungspreis.

(2) Die Fahrausweise missen den Kontrollorganen auf Verlangen vorgewiesen werden.
1.1.4. Kabotage

Kabotage ist die gewerbliche innerstaatliche Personenbeférderung mit Kraftomnibussen in
einem anderen Mitgliedstaat, ohne in diesem Mitgliedstaat einen Unternehmenssitz oder eine

andere Niederlassung zu haben.

1.2. Linienverkehr im EU/EWR-Bereich und der Schweiz

1.2.1. Genehmigungspflicht

(1) GemaB Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates zur Einflihrung gemeinsa-
mer Regeln fir den grenziiberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen, in der
Fassung der Verordnung (EG) Nr. 11/98 bediirfen der Linienverkehr und die Sonderformen
des Linieverkehrs, die zwischen dem Veranstalter und dem Verkehrsunternehmen nicht ver-

traglich geregelt sind, einer Genehmigung.

(2) Die Erteilung dieser Genehmigung obliegt der zustéandigen Behdrde (Genehmigungsbe-
horde) des Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich der Ausgangspunkt (eine der End-
haltestellen des Verkehrsdienstes) befindet. In Osterreich ist der Bundesminister fiir Verkehr,

Innovation und Technologie zusténdige Behdrde.

(3) Die Genehmigung hat dem Muster in Anlage 1 zu entsprechen. Sie wird auf den Namen

des Verkehrsunternehmers ausgestellt und ist nicht tbertragbar. Weitere an diesem Verkehr
teilnehmende Unternehmen sowie Unterauftragnehmer sind in der Genehmigung oder in ei-
nem Anhang zur Genehmigung angeflhrt. Der Verkehr darf ausschlielich von einem in der

Genehmigung angeflihrten Unternehmer durchgefiihrt werden.
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1.2.2. Gemeinschaftslizenz

(1) GemaB Artikel 3a der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 muss jeder Verkehrsunternehmer
fur den grenziberschreitenden Personenverkehr mit Omnibussen im Besitz einer Gemein-
schaftslizenz (Muster in Anlage 2) sein. Diese Lizenz wird von der zustdndigen Behdrde des
EU- bzw. EWR Mitgliedstaates jedem gewerblichen Personenkraftverkehrsunternehmer er-
teilt, der

a) in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem EWR-Mitgliedstaat niedergelassen ist und dort
die Genehmigung flir Personenbeférderungen mit Kraftomnibussen im Linienverkehr, ein-
schlieBlich der Sonderformen des Linienverkehrs, oder im Gelegenheitsverkehr erhalten

hat oder

b) in einem dieser Staaten gemaB dessen Rechtsvorschriften tiber den Zugang zum Beruf
des Personenkraftverkehrsunternehmers zum innerstaatlichen und grenziiberschreiten-

den Verkehrberechtigt ist.

(2) In Osterreich wird die Gemeinschaftslizenz fiir den Linienverkehr vom Bundesministerium
fur Verkehr, Innovation und Technologie und fiir den Gelegenheitsverkehr vom zustandigen

Landeshauptmann ausgestellt.

(3) Jeder Inhaber einer solchen Gemeinschaftslizenz erhalt von der ausstellenden Behérde
das Original sowie so viele beglaubigte Kopien, als ihm Fahrzeuge zur Verfiigung stehen. Die
Gemeinschaftslizenzen werden jeweils flir einen Zeitraum von funf Jahren ausgestellt und

kdnnen verlangert werden.

1.2.3. KABOTAGE

1.2.3.1. Kabotageverbot

Abgesehen von den Féllen des Abschnittes 1.2.3.2. ist die Kabotage (Abschnitt 1.1.4.) gemaB
den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 12/98 verboten.

1.2.3.2. Kabotagefreiheit

(1) Jeder gewerbliche Personenkraftverkehrsunternehmer, der Inhaber einer Gemeinschafts-
lizenz (Abschnitt 1.2.2.) ist, ist unter den in den folgenden Absatzen enthaltenen Vorausset-
zungen berechtigt, Kabotagebeférderungen durchzufiihren. (Dies gilt nicht flir in der Schweiz

niedergelassene Personenverkehrsunternehmer.)

(2) GemaB Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 12/98 ist die Kabotagebeférderung fir folgende

Verkehrsdienste zugelassen:
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a) Sonderformen des Linienverkehrs (Abschnitt 1.1.1. Abs. 2), sofern sie zwischen dem Ver-

anstalter und dem Verkehrsunternehmer vertraglich geregelt sind;
b) alle Gelegenheitsverkehre (Abschnitt 3.1. Abs. 1);

c) Linienverkehre (Abschnitt 1.1.1. Abs. 1), sofern diese von einem in Osterreich nicht an-
sassigen Verkehrsunternehmen im Rahmen eines grenzliberschreitenden Linienverkehrs-
dienstes durchgeflihrt werden. Die Kabotagebeférderung darf nicht unabhangig von die-
sem grenzliberschreitenden Verkehrsdienst durchgefiihrt werden.

(2) Als Nachweise sind mitzufiihren:

* in den Fallen des Abs. 2 lit. a die Gemeinschaftslizenz (Abschnitt 1.2.2.), eine Kopie des
Beférderungsvertrages und ein Fahrtenblatt gemaB der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der
Kommission (Muster Anlage 5), das als monatliche Aufstellung zu flihren ist;

* in den Fallen des Abs. 2 lit. b die Gemeinschaftslizenz (Abschnitt 1.2.2.) und das oben zi-

tierte Fahrtenblatt;

* in den Fallen des Abs. 2 lit. c die Gemeinschaftslizenz (Abschnitt 1.2.2.) und eine Ge-
nehmigung der zustdandigen Behdrde. Die Fahrgdste miissen wahrend der gesamten

Fahrt einen Einzel- oder Sammelfahrausweis mit sich fiihren (siehe Abschnitt 1.1.3).
2. Drittstaatenbereich

Die nachstehenden Regelungen fir die grenziiberschreitende Personenbeférderung, die von
im EU/EWR-Raum oder in der Schweiz oder in Drittstaaten niedergelassenen Personenver-
kehrsunternehmern durchgefiihrt werden, gelten fiir Verkehrsdienste, bei denen zumindest

eine Endhaltestelle in einem Drittstaat liegt.
2.1. Begriffsbestimmungen

Siehe Abschnitt 1.1.

Hinweis: Im Gegensatz zum EU-Regime fallen die dort als ,,Sonderformen des Linien-
verkehrs" genannten Verkehre hier unter das Osterreichische Gelegenheitsverkehrsge-
setz.
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2.2. Kraftfahrlinienverkehre mit mindestens einem Endpunkt in
einem Drittstaat (EU/EWR-Nichtmitgliedstaat)

2.2.1. Konzessionspflicht

(1) GemaB § 1 Abs. 3 Kraftfahrliniengesetz bedarf der innerstaatliche und grenztiberschrei-
tende Kraftfahrlinienverkehr einer Konzession, der grenziiberschreitende Kraftfahrlinienver-
kehr, dessen Endhaltestellen auf dem Staatsgebiet der EU oder des EWR oder der Schweiz
liegen, bedarf einer dieser gleichzuhaltenden Genehmigung.

(2) Die Erteilung der Konzessionen fiir grenziiberschreitende Kraftfahrlinienverkehre obliegt

dem Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie.

(3) Die Konzession hat dem Muster in Anlage 3 zu entsprechen. Sie wird auf den Namen des
Verkehrsunternehmers ausgestellt und ist nicht tbertragbar.

(4) Die Konzessionsurkunde ist im Original (blaue Urkunde) oder in einer von der Genehmi-
gungsbehdrde ausgegebenen Gleichschrift (ebenfalls blau) im Fahrzeug mitzufiihren. Die
Verwendung von beglaubigten wie auch von nicht beglaubigten Abschriften ist verboten.
Werden dennoch beglaubigte Abschriften anlasslich der Abfertigung vorgelegt, so sind diese
einzuziehen und der Abteilung ST 7 des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und
Technologie zu Ubermitteln. Nicht beglaubigte, offensichtlich gefalschte oder verfalschte Ur-
kunden sind jedenfalls abzunehmen und der Abteilung ST 7 des Bundesministeriums flr Ver-

kehr, Innovation und Technologie zu Gbermitteln.

(5) Wird ein Antrag auf Wiedererteilung einer Konzession zum Betrieb einer inter nationalen
Kraftfahrlinie bei der Konzessionsbehdrde verspatet eingebracht, so wird zum Zwecke der
Aufrechterhaltung des Verkehrs die Wiedererteilung vorlaufig fir die restliche Dauer des
Verwaltungsverfahrens mit Bescheid unter Anwendung des § 57 AVG genehmigt. Da es sich
um eine bloB vorlaufige und Uberdies kurzfristige Konzession handelt, wird keine Konzessi-
onsurkunde ausgestellt. Das Original oder (ausnahmsweise) eine Kopie des Bescheides (Mus-
ter siehe Anlage 4) gilt wahrend des Geltungszeitraumes voriibergehend als Kontrolldoku-

ment.

(6) Das Kraftfahrlinienrecht — auf das die Gewerbeordnung 1994 nicht anzuwenden ist —
kennt keine Verpachtung der Konzession. Die Ubertragung der Fiihrung des Betriebes einer
Kraftfahrlinie an einen anderen Personenkraftverkehrsunternehmer ist nur mit Genehmigung

der Aufsichtsbehdrde zuldssig und immer aus der Konzessionsurkunde ersichtlich. Der Be-
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triebsfithrer weist sich daher mit der Konzessionsurkunde des Konzessionsinhabers aus. Er
verfligt Uiber keinen Fahrauftrag.

(7) Der Konzessionsinhaber kann andere Personenkraftverkehrsunternehmer sowohl mit der
gelegentlichen oder regelmaBigen Flihrung einzelner Kurse als auch mit der Flihrung aller

zum Betrieb der Kraftfahrlinie erforderlichen Kurse beauftragen.

» Die gelegentliche oder regelmaBige Fiihrung einzelner Kurse bedarf keiner Genehmigung
durch die Konzessionsbehorde. Im grenziiberschreitenden Kraftfahrlinienverkehr hat der
Auftragnehmer einen Fahrtauftrag des Konzessionsinhabers und die Konzessionsurkunde

mitzufihren.

» Die Fihrung aller zum Betrieb der Kraftfahrlinie erforderlichen Kurse bedarf der Geneh-
migung durch die Konzessionsbehdrde. Der Auftragnehmer weist sich daher mit der Kon-
zessionsurkunde des Konzessionsinhabers aus und ist immer aus dieser Konzessionsur-

kunde ersichtlich.

3. Abgrenzungsfragen

3.1. Verhaltnis zum Personengelegenheitsverkehr

(1) Der Gelegenheitsverkehr im Sinne des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes umfasst die ge-
werbsmaBige Befoérderung von Personen mit Kraftfahrzeugen, ausgenommen die gewerbs-
maBige Beférderung von Personen im Kraftfahrlinienverkehr auf Grund des Kraftfahrlinienge-
setzes. Der Gelegenheitsverkehr umfasst daher Pendelverkehre, Rundfahrten mit geschlos-
senen Turen, Absetzfahrten und Abholfahrten (siehe Arbeitsrichtlinie Personengelegenheits-
verkehr im Nicht-EU/EWR-Bereich, GK-0410) und alle sonstigen nicht unter den Begriff
JKraftfahrlinienverkehr" fallenden gewerbsmaBigen Beférderungen von Personen mit Kraft-

fahrzeugen.

(2) Grundsatzlich gelten im Gelegenheitsverkehr auf der StraBe im Nicht-EU/EWR-Bereich die
Vorschriften der Arbeitsrichtlinie Personengelegenheitsverkehr im Nicht-EU/EWR-Bereich, GK-
0410.

(3) Wird im Zuge der Kontrollen festgestellt, dass die Angaben auf der Genehmigung nicht
mit jenen im Fahrtenheft Gbereinstimmen bzw. geht aus der Kontrolle der Personenlisten
hervor, dass zwar ein Gelegenheitsverkehr durchgefiihrt wird, jedoch ein anderer als der auf
der Genehmigung angegebene Gelegenheitsverkehr, so ist die vorgewiesene Genehmigung
fur den Verkehr nicht guiltig, der tatsachlich durchgefiihrt wird. In so einem Fall ist Anzeige
an die ortlich zu stéandige Bezirksverwaltungsbehdrde zu erstatten.
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3.2. ,Graue" oder ,versteckte" Kraftfahrlinienverkehre

(1) Da sowohl der Betriebsfiihrer als auch der Auftragnehmer (iber eine Konzessionsurkunde
des Kraftfahrlinienunternehmers verfiigen miissen, sind ,versteckte" Kraftfahrlinienverkehre
nur in der Form denkbar, dass sie versuchen, sich falschlicherweise als Gelegenheitsverkehre
auszugeben. Es wird somit ein Gelegenheitsverkehr vorgegeben, obwohl tatsachlich Fahrgas-
te kraftfahrlinienmaBig (also unter Einzelvergabe der Sitzplatze) rekrutiert werden (und nicht
eine vorab gebildete Personengruppe beférdert wird) und Fahrplane existieren, z.B. auf der
Rickseite von Visitkarten oder auf Werbematerial (auch wenn diese nicht gesetzeskonform
sind).

(2) Diese ,versteckten™ Kraftfahrlinienverkehre versuchen sich als ,Gelegenheitsverkehre"
mit einer Bewilligung gemaB § 11 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz bzw. einer Kontingentge-
nehmigung sowie einem Fahrtenheft samt Fahrgastliste auszuweisen. Dies bereitet bei der
ersten Fahrt keine Schwierigkeiten. Da die Fahrgaste aber am Zielort aussteigen und mit
demselben Omnibus gar nicht (oder hdchstens zum geringen Teil) wieder zum Ausgangs-
punkt zurlickfahren, befinden sich bei der zweiten Fahrt zur Ganze oder liberwiegend andere
Fahrgaste im Omnibus. Hierdurch unterscheiden sie sich von reguldren Gelegenheitsverkeh-
ren, die — von Todes- oder Krankheitsfallen abgesehen — bei der Riickfahrt denselben Perso-

nenkreis beférdern (bei Pendelverkehren mit zeitlicher Verschiebung).
4. Kontrolle

(1) Im Hinblick auf § 48 Abs. 1 des Kraftfahrliniengesetzes haben die Zollorgane Kontrollen
zur Uberwachung der Einhaltung der Verordnung (EWG) Nr. 684/82 und der Verordnung
(EG) Nr. 12/98 durchzufihren.

(2) Die jeweils mitzuflihrenden Dokumente sind dem Kontrollberechtigten auf Verlangen vor-

zuzeigen.

(3) Abgesehen von den Befugnissen nach dem ZolIR-DG sind die Zollorgane als Kontrollbe-
rechtigte im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 befugt

» Bicher und sonstige Geschaftsunterlagen des Unternehmens zu prifen,
= an Ort und Stelle Kopien oder Auszlige der Biicher oder Unterlagen anzufertigen,

» sich Zugang zu allen Gebauden, Grundstiicken und Fahrzeugen des Unternehmens zu

verschaffen sowie
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» sich samtliche Auskiinfte aus Biichern, Unterlagen und Datenbanken zuganglich machen

Zu lassen.

(4) Wird bei der Kontrolle eines Omnibusses festgestellt, dass ein mitzuflihrendes Dokument
mangelhaft ist oder fehlt oder eine Voraussetzung fiir die Genehmigungsfreiheit nicht erflillt
ist, ist Anzeige an die ortlich zustandige Bezirksverwaltungsbehdrde zu erstatten, sofern der
Mangel nicht behoben werden kann. Die Weiterfahrt ist jedoch zu gestatten. Eine Durch-
schrift der Anzeige ist an das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie,
Abteilung II/ST7, Hetzgasse 2, 1030 Wien, zu Gbermitteln.

(5) Werden gegen MaBnahmen, die auf Grund dieser Arbeitsrichtlinie ergriffen wurden, Be-
schwerden, Einwendungen u. dgl. erhoben und treten im Zuge der Erledigung derartiger An-
bringen Zweifelsfragen auf, die vom Zollamt nicht ausreichend geklart werden kdnnen, ist
durch Rickfrage im Bundesministerium flir Verkehr, Innovation und Technologie (Hertzgasse
2, 1030 Wien, Tel.: 01/7110 — 5458) eine entsprechende Klarung herbeizufiihren.

(6) Aus Griinden des schnelleren Informationsflusses besteht gegen die Entgegennahme von
direkten Weisungen im Gegenstand durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation

und Technologie kein Einwand.
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Anlage 1

Genehmigung fiir Linienverkehre zwischen Mitgliedstaaten
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Anlage 2

Lizenz fiir den gewerblichen grenziiberschreitenden

Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen
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Anlage 3

Konzessionsurkunde
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Anlage 4

Bescheid gemaB § 57 AVG

Biideiimidetu
Tidr Vekeler

nnavalion and Technpioges

GZ BMIT-B40.050/0002-0/STT/2005 DWVR-0000175

An

Favort Ressen GmbH
Kalrent|eige 22
74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

When, am 21 Marz 2005
Beir.- Favoril Reisan GmbH,
imtern, Kil. Karisruhe - Bukarest,
vorkiufige Wiedererslung der Konzessien
fir e Gstemeichische Tellstrecke,

Bescheid

Der Bundesminister [0r Verkehr, Innovation und Technologie enteill Bber Antrag vom 15 Marr
2005 der Firma

Fawisid Réspisy GrnbiH

Katzansieige 22

D - 74076 Haeilbronn

gemal 551, Jund 7 Abs. 1 77 bes 3 und 29 Abs. 1 Kraftfahriniengesetz BGEL | Nr. 202/99. in
Verbindung mit § 57 Abs. 1 Aligemeings Versallungswerfahrenagesetz 1991, BGBI. Nr. 51, nou-
erdich die

Konzesson

Zum Betrieb der ostemaichischan Teslatracks

deutschidstermeichische Staatsgrenze am Walserbarg - A 1-A21-A2-A23- A 4 - salerel-
chischiungarsche Stastsgrence bel Nickelsdor!

dar internatsnaien Kiaftfahnne Kansnhs - Bukansal,

Gemall § 15 Abs. 1 KiG wird diese Konzession bls rum Abachiuss des mit Schreiben wom 18

Fatruar 2005 engeleteten Ermslungsverfahrens. Bngstens jedach bis zum 21, Seplember 2005
erteilt

Verontwortung
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Gemal § 16 Abs. 1 und 2 leg.al. werden folgenda

Auvflagen

Y gasChnbaEr

1. Ostorrpchesches Staatsgebmet danl ausschibeBlch transibent wenden.

2. Die Kraftfahviinie darf nur betrieben wenden, wenn fir samtiiche Teilstrecken Konzesscnen
(Genshmigungen) durch die zustandigen Konzessions-(Genehmigungs-) behdirden arfelt
wurdisn

Bagrandung

Da der Antrag auf Wiedererteilung der mit 20. Februar 2005 befristeden Konression verspiied

Lbermthelt wurde und sohin Juch das unter enem angelaitet Ermittiungsveriahren nicht rechizeityg

abgeschiossen werden kann, machte die Konzessionsbehirde von der in § 57 Abs. 1 AVG gebo-

fenen Moglichket Gebrauch, einé aufhebend badingle Konzession bis zum Abschiuas des. Emmit-
ungsveriannens, langsiens jedoch bis zum 21, Septembor 2005 Zu erlgilan,

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diasen Boschaid kann gemall § 57 Abs. 2 AVG boim Bundssministenum Iir Vierkelr_ Inno-

vation und Technaloghe 2wel Wochen nach Zustellung des Bescheides Vorstellung arhoben wer-
den

Ergeht an:

1. WWimschafiskammer Cstermesch
WWisdner Hauptstralle 53, 1045 Wien

2 Bundeskammaer fur Arbeder und Angesialite
Prinz Eugen-Strafle 20 - 22, 1041 Wien

3 Prasidentenkonferenz der Land-
wirthchaftikammem Osterreichs
Schauflergasse 6, 1014 Wien

4. Osisreichescher Landarbsiltrkammanag
Marco dAvianc-Gasse 1, 1015 Wien

Dynamik mit Verontwortung 2
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5. OBB-Personemarehr AG
Pratersiomn 3, 1020 W ien
Fir den . Ihre Sachbearbeiterin:
/‘_,-- Tel.: 71100-5458, Fax-DW: 15863
- Syivia JanusBbmvit gv.at
elekiranisch gefertigt
Dynamik mit Verontwortung 2
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Fahrtenheft

Anlage 5

Deckblatt des Pabrtechels
[Pupier — A4)

Wornlaw i der Amisiprache sder i dim gder vimer ﬂrﬂmhmmm; in dem der
Verbabriuntermabmes noaderpelicen

STAAT, 1M DEM DAS HEFT AUSGEGEBEN WIRD Fusttindige Behirde
— Mationali@meeichen —[')

Fahrtenblitten:
h‘m Galegenhesvarkahre Krafiomnibussen rvischen Mitglied:
. unm-u aufgrusd der Verordaung 1:":"!; Me. l»:wﬂ den o

k) e Kabotagebeldrderungen im hr mit Krafomnibussen durch Verkehes-
:.mi-"mm l-hlrﬂ.l'ﬂ i denen fie micht anzlmig sind., suggegeben
e erardnung EWG)
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Fabreaheft — swous Dockblmt

II"MI.ur in hdmﬂrfnmm‘mkdmwh der Miiplirdiiagts, in dem dev
Ferbebrmarermehmer mivderpilasm i

Wichtiger Hinweis

A ALLGEMEINE GEMEIMNSAME BESTIMMUNGEN FUR DEN GRENZUBERSCHEEITENDEM
W UND FUR KABOTAGEBEFORDERUMGEN M GELEGENHEMTS-

i chhﬁnﬂ:-:lllA::nluﬂhﬂd*ﬁ?{mld:\humﬁmm.mmhgﬂi
Absdtze 1, 2 und 3 Vermednun g [EWEG) v, 12758 ipt bei Baiedensepan im Gelegenkeitrveikebr cin
Keontrolipepier — das Fahrienblatt — mitzafohsen.

L In den i Nummer | grmmnten Verordmunges wind Gelegenbcitsverkebr definier als Nerkshai-
dienste. die aicht der Begritbbestimmung des Linlenverkehe simschiseliiich der Sonderiormen des
Limicnverkiehe --Iﬁm und fr dic insbesoncdoor kennzeichnend ist, call sl Indtintive oines

Ih?hﬂﬂl’ Virkohrountemehmen seltit womb pebildete  Fakrgerproppen  beltedse

Anderorseits wind der :I.Jnmrhh dcfiniort als «div regelmidipe Befordoung o auf
elner besimanten Veskehmverbindung, m“"mwm

mam: ﬁmmm Li -mwmu—nﬂﬂ
h;f-‘uni: 2uglnglich, ‘
Dée Regebmalipheir doy Linisnverkehs wind nicht dadurch berhrt, a8 dic Betichsbedingmapen des
Linjtrverichme angepal werden.

Als Linfenwerkehr gile unabbSngiy chm. wer Vermnstalter der Fuheton dnf, wach die n;dmlﬂal
Bellidening bestimmlar Gruppen von ten unter Ausschlufl endeser Pabsglore soancis

gemis Mursmer 1.1 m.mmmmﬁm
hcmdwlhmmrfmu.

Zu den Somdeimrmen des Linlenverkehn dbles indbesondere:

o} die Bebrderung won Arbeitnchmemn zwischen Wohnort wnd Arbeitsstizte;

b) die Befnderung won Schillem und Stmdentes swischen Wehnort sed Lehranstlt

¢} die Befdrderung vor AngehBrigen der Strcitkriite und fhren Familien rwischen Heskon bslmd und
Srarinnsrungicer.

Do igheic dar Somdecfommen des Linkenverkehn wind micht decurch berihet, defl die AbLaul
wech n Beddrinisien der Mutser sngepallt wind®

3, Das Fuhrienblatz gils fie die gesmie Fahritrocke,

4. Der intaber der Gemeinschudislizenz und des Fuhrtenblattes it berechtips, folgende VerkehrdSersee
e harm il hres:

ﬂmwhmmnmm:w&mﬂhm
ﬂ- im Gelegenkelmmerkels mit Kadwawibussen durch Verkchnunternehmes
mlu’lﬂl vom

ccilimion, in deoen sie micht whaliip singd

5. D Pabrenblar lst empweder vom Vﬂhmmwn memﬂnﬂ Feburt
in doppelir Awsfertigung uszufdilon. Bine Durchschrift des Pabmenblasies verbleibt am Sier des

Unternebmens. Des Febrmenblam iat des Eontrllberechtigten ouf Verlanges |sdesveit wommmipm.

& Much l—dipnﬁ Fahet hindige der Faheer das Fahatenblatt dom Undormehomen aus, Der Verkehs-
diz Fdhrung der Fahrtenbllter veranowortiich, Die Bilmer sind i Jeserlicher wnd
dusechafier Schrift aussufallen.
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Fahstenheft — drictes Dol las

B, BESONDERE DESTDMMUNGEN PFUR DEN GRENZUBERSCHREITENDEN GELEGENHEITES
VEREEHR

1. Nach Astikel 2 Nummer 3.1 Unierabsstz 2 der Verardaung (EW () Ny, 68492 unberibegt die Durchéoh .
mang won puralldlen deler aeitlich befristeten Vierkehisdiensen, <ie betebemden Liniendsensien
wergleichbar und guf deses Bemuteer wagesichist sind, der Plicht zur Genchmiguag

L. Im Bahmen sines grenslibenchreiienden Gelegenbeimweriehs kans cin Verkehounternehmer rlick e
Awfllge in ¢ineen anderen Mitgliodstant aly dem, in dem er nicdergelassen it duschEiheen. Ditte
artlichen As=flige sind nur iz pebietbemds Pabipinte bestimmt, <it muvar von demselben Veskehs.
untzmehmer im Ribieen sinn pranbenchreitenden Gelegenheizverkelrs belBedert warden. Dabes
mudl damelbe Fahrzeug oder cin Pahrorug desselben Unitemehmens brw. derselben Unternehmen;-
FUppt cingmeizt werden.

3. Bei drtlichen Ausfllgen it dis Fahaenbinit vee der Abfibee des Fahrreugs (@r den besreflenden Ausfls g
meudillen.

4 Wind dn genzbemchreitender Galipibemniedch: wim siner von Veskehsunmmehmon
betirben, die (G Rechn desselben Aufoeggeben sund, mehemen die Fabrgasie debei
:rhuldih ek lllﬂ":lim Tﬂjmﬁﬂbﬂ Gruppe cine Anschlulverbindung

der Swecke wahr, mud sich das Origined des Pahotenbluries in dem diesen Dienst e=fihsendzn
Fahreug befinden. Eine Durchachrifl dieves Pahrbenblabies befinder sich am Sier jeder betreffanden
Urismehmens

c umw! BESTDMMUNGEN FUR KABOTAGEIPROADERUNGEN IM GELBGENHEITS.
VEREKE

1. Vorbehalilich Sor dnwendung der Gemeinschalteegelung uniedber die Durchiflbirung vern Kabotage-
beftrdenmgen im Gelegenbeitwerkehs den Rechis- und Vermslnsgneschnlten dor Aufnahmemit
glieditaats = folgenden Berelchen: ’

#) far den Beftrdtrungsverimg geltends Preise und Bedisgungen:

b Fahmeuggewishic wnd -sbmesrmgen; diese Gewichis und Abmemsa durfen gegebenenialls dis
ien Misdarl ledstint de Veskehorunternahmen iﬂt&ﬂlﬁ'ﬁuz]ﬂiﬂk w=d Abmesrungen.
h-ir-:-.i- aleyr e i der Homdurmlsasochsinimmg swermoicen sechobchen MNogmen aber-
[+ 1i4

€) Vorschsiften fir die BesSrderung bestimomper Personengroppan, ond rewr Schilss, Kisde: gad is
ilrer Bewegungsfihigieit bevintrichtigte Pemanen;

d) Lamk- wnd Ruhesesien;

4mmwmwmwmwmwm
Artioel 1 Gieser Verordnang die Batimmungen des Artiiels 21 Abostz | Buchstabe ) der Bichelinle
THMSEWG des Rates vom 17, Mal 1977 dber die Hemonmerung der Rechovonchaiften der

Mizgliedsteten (ber die Urntatzsteuen — Gemelnismnes Mehrwertiteuerrysien: siser-
plhichige Bernessungigrandlage ('), wletsr grandert dusch die Rlichdine Lo e

L Pir e be der Kabotagebelfrderang eingesetzien Pabrreuge geloen dieselben techrischen Baw- und
Aselammgenarmen wie filr die sums grenelbechreitendon Verkehr zugelisencn Baheesuge

3. Dir in den Abstizen 1 und 2 gemensm sinasistaatlichen Yemchrifen weeden van den Mitglicdsisatey
sul die michtansdssigen Verkehnuntemehmer unier denselber Bedimgungen wie gegendber ihrey

i mﬂ-unylup-w;mmmuumnmm'
Eﬂrﬁl dor Stmitsmngridcghes oder da Misdedommpors tsichlich susgeschlossen ise

4. Bei Kabotagebeiarde rangen im Gelegembrilaverkebr gind die Pahreenbilnes vom Verkebmunbernehme
an die nuiindige Bebfnde oder Stelle de Nirderlasmungemitgliedstases gemid des vor dicser lestnale—
genden Bedingungen randckrosendesn ()

5. Bei der Durchfibmng von In Sendeformen do Linderverkehm it des Paba-
temblutt in Form einer M:hwhmmmmm wnd vem U-H_mhu- roan di=
zustbndige Behdede ader Siclls der Mindorlumungrmitglisdsmas gemsé den von dicssr datsulagrmdm
Bedingungrn munckraenden
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D FAHRTENBLATT Nr.
|Helgnanes Pl — A1)
GRENZOBEASCHREITENDER GELEGENHEITSVERKEHR UND KABOTAGEBEFORDERUNGEN IM GELEGENHEITSVERKEHR
(LusFduct rlomatonn kdites seels bl foen gesondeten BEn gegebwn e

o | a0t ot Vesubrdionaios | L) "SORGRSGnAG in Gutgerhstabeer

Karw des Uslsrwen s, der d i Fanvrglse
L]
Ortiicha Aesndpe
Cavm W b gt o des Aariugs Aru der Futipass
¥
Uereehergessinre Ansersages
m -------------------------------------------------- L L L e T LT L C L T TR T LT LT T T r I e

© Bundesministerium fiir Finanzen 40-7



	0. Einführung
	0.1. Rechtsgrundlagen

	1. EU/EWR-Bereich, Schweiz
	1.1. Begriffsbestimmungen
	1.1.1. Linienverkehr
	1.1.2. Linienfahrzeuge
	1.1.3. Fahrausweispflicht
	1.1.4. Kabotage

	1.2. Linienverkehr im EU/EWR-Bereich und der Schweiz
	1.2.1. Genehmigungspflicht
	1.2.2. Gemeinschaftslizenz
	1.2.3. KABOTAGE
	1.2.3.1. Kabotageverbot
	1.2.3.2. Kabotagefreiheit



	2. Drittstaatenbereich
	2.1. Begriffsbestimmungen
	2.2. Kraftfahrlinienverkehre mit mindestens einem Endpunkt in einem Drittstaat (EU/EWR-Nichtmitgliedstaat)
	2.2.1. Konzessionspflicht


	3. Abgrenzungsfragen
	3.1. Verhältnis zum Personengelegenheitsverkehr
	3.2. „Graue‘‘ oder „versteckte‘‘ Kraftfahrlinienverkehre

	4. Kontrolle
	Anlage 1
	Genehmigung für Linienverkehre zwischen Mitgliedstaaten
	Anlage 2
	Lizenz für den gewerblichen grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen
	Anlage 3
	Konzessionsurkunde
	Anlage 4
	Bescheid gemäß § 57 AVG
	Anlage 5
	Fahrtenheft

